
Bestätigungs vermerk des  unabhängigen Abschlussprüfers
AN DIE MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG, MÜNCHEN

ber 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 

■ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-
urteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 
der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten 
Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
 Lageberichts in Übereinstimmung mit § 53 Abs. 2 GenG, 
§§ 340k, 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Nr. 537 / 2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Genossenschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) 
EU-APrVO i. V. m. §§ 55 Abs. 2, 38 Abs. 1a GenG, dass alle bei 
uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung be-
einflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen 
nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage bericht zu 
dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung 
des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-
verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am be-
deutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 
unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; 
wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sach-
verhalten ab.

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders 
 wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG 
DES JAHRESABSCHLUSSES UND 
DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Münchener Hypotheken-
bank eG, München (im Folgenden „Genossenschaft“), – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- 
und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung und dem 
Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Genossenschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 
bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige 
Informationen“ genannten Bestandteile des Lageberichts 
 haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
■ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-

lichen Belangen den deutschen, für kapitalmarktorientierte 
Kreditgenossenschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Genossenschaft zum 31. Dezem-
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Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden
Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalts haben wir wie folgt strukturiert:
a) Sachverhalt und Problemstellung
b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
c) Verweis auf weitergehende Informationen

a) Im Jahresabschluss der Münchener Hypothekenbank eG 
werden zum 31. Dezember 2019 Forderungen an Kunden in 
Höhe von 37,6 Mrd EUR ausgewiesen. Für die Forderungen 
an Kunden besteht zum 31. Dezember 2019 eine bilanzielle 
Risikovorsorge (Einzelwertberichtigungen und Pauschalwert-
berichtigung) von insgesamt 33,5 Mio EUR. 

Die Münchener Hypothekenbank eG analysiert die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Kreditnehmer unter anderem anhand 
von vorgelegten Jahresabschlüssen, Geschäftsplanungen so-
wie betriebswirtschaftlichen Auswertungen und überprüft 
regelmäßig die Beleihungswerte und die Marktwerte der zu-
gehörigen Sicherheiten. Diese Ergebnisse fließen in das Rating 
des Kreditnehmers ein.

Das Risiko für den Jahresabschluss liegt darin, dass ein Wert-
berichtigungsbedarf nicht rechtzeitig bzw. nicht ausreichend 
identifiziert wird.

b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem in 
einer Stichprobe von Kreditengagements die vorliegenden 
Unterlagen bezüglich der Überwachung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse sowie der Werthaltigkeit der Sicherheiten nach-
vollzogen und uns von der sach- und zeitgerechten Durch-
führung der Ratings überzeugt.

Die von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Annahmen 
bei der Überprüfung der Werthaltigkeit der Forderungen sind 

unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen nach 
dem Ergebnis unserer Prüfung angemessen.

c) Zum Prozess der Adressrisikoausfallsteuerung verweisen wir 
in diesem Zusammenhang auf den Lagebericht, Abschnitt 
„Adressenausfallrisiko“ im Risikobericht.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die 
von uns vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangte
■ im Lagebericht enthaltene Erklärung zur Unternehmens-

führung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauen-
quote). Diesen Bestandteil des Lageberichts haben wir 
nicht inhaltlich geprüft.

■ den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b 
Abs. 3 HGB. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem
■ die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitere 

Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme 
des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie 
unseres Bestätigungsvermerks. 

Die übrigen Teile des Geschäftsberichts werden uns voraus-
sichtlich nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks zur 
Verfügung gestellt.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir 

die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
■ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum 

Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

■ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft sind ver-
antwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für kapitalmarktorientierte Kreditgenossen-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Genossenschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz lichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Genossenschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
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bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Genossenschaft zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
 sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
 Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 53 
Abs. 2 GenG, §§ 340k, 317 HGB und der EU-APrVO unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen  können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
 werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 

beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
 Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

■ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

■ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

■ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Genossenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Genossen-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

■ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
 Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt. 

■ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
 Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage der Genossenschaft.
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■ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An -
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit für den die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwort-
lichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängig-
keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit 
 ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von 
denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass 
sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu 
getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für 
die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen 
Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für 
den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und 
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen 
die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE 
UND ANDERE RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir sind als zuständiger Prüfungsverband gesetzlicher 
 Abschlussprüfer der Genossenschaft.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk ent-
haltenen Prüfungsurteile mit unserer Berichterstattung an 
den Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss nach Artikel 11 
 EU-APrVO i. V. m. § 58 Abs. 3 GenG (Prüfungsbericht) in 
 Einklang stehen. 

Bei uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung 
beeinflussen können, haben folgende Leistungen, die nicht im 
Jahresabschluss oder im Lagebericht der geprüften Genossen-
schaft angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung 
für die geprüfte Genossenschaft bzw. für die von dieser be-
herrschten Unternehmen erbracht: 

■ Sonstige Bestätigungsleistungen für die Bankenaufsicht
■ Sonstige Bestätigungsleistungen im Zusammenhang mit 

der Einlagensicherung
■ Prüferische Durchsicht des verkürzten Halbjahresabschlus-

ses und des Zwischenlageberichts
■ Prüfung des gesonderten nichtfinanziellen Berichts
■ Erteilung von Comfort Letter.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist 
 Dorothee Mende.

Bonn, 16. März 2020

DGRV – Deutscher Genossenschafts-  
und Raiffeisenverband e. V.

Peter Krüper Dorothee Mende
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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